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Teilnahme an der 4. Bündelausschreibung Erdgas 2026-2028

Beschlussvorschlag:

1. Die Ausschüsse empfehlen I Der Verbandsgemeinderat Vallendar nimmt die
Ausschreibungskonzeption der Kommunalberatung Rheinland-Pfalz GmbH
(nachfolgend Kommunalberatung) und die zugehörigen Anlagen zur Kenntnis.

2. Die Verwaltung wird bevollmächtigt, die Kommunalberatung mit der Ausschreibung
der Erdgaslieferung der Verbandsgemeinde Vallendar ab 01.01.2026 zu beauftragen
und zu bevollmächtigen, alle dazu erforderlichen Handlungen vorzunehmen und alle
erforderlichen Willenserklärungen abzugeben und entgegenzunehmen.

3. Der Verbandsgemeinderat bevollmächtigt das bei der Kommunalberatung
eingerichtete Vergabegremium, die Zuschlagsentscheidungen und
Zuschlagserteilungen namens und im Auftrag der Gemeinde vorzunehmen.
Zuschlagskriterium ist ausschließlich der Angebotspreis.

4. Die Verbandsgemeinde verpflichtet sich, das Ergebnis der Bündelausschreibung als
für sich verbindlich anzuerkennen. Sie verpflichtet sich zur Abnahme von dem
Lieferanten/den Lieferanten, der/die jeweils den Zuschlag erhält/erhalten, für die
Dauer der jeweils vereinbarten Vertragslaufzeit.

5. Die Ausschreibung soll für die Verbandsgemeinde nach folgenden Maßgaben
erfolgen:

Erdgas ohne Biogasanteil für alle Abnahmestellen
Bioerdgas mit mind. 10 % Biogasanteil für alle Abnahmestellen
Bioerdgas mit mind. 10 % Biogasanteil nur für folgende Abnahmestellen:

(ggf. als Anlage beifügen)
Im übrigen Erdgas ohne Biogasanteil.

6. (ggf. weitere Hinweise z.B. zur Bildung von Regionallosen).

mpeters
Bleistift



Problembeschreibung:

Auf die beigefügte Ausschreibungskonzeption und die zugehörigen Anlagen 4,5, und 6 wird
verwiesen; die wesentlichen Eckpunkte sind:

Der Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz bietet über seine Tochtergesellschaft
Kommunalberatung Rheinland-Pfalz GmbH den rheinland-pfälzischen Gemeinden, Städten,
Zweckverbänden, Anstalten, Eigenbetrieben und kommunalen Unternehmen die Teilnahme
an einer gebündelten Ausschreibung zur Beschaffung der Lieferung von Erdgas für den
Zeitraum vom 1. Januar 2026 bis zum 31. Dezember 2028. an. Hierzu sind ein
entsprechender Auftrag bzw. entsprechende Vollmachten an die Kommunalberatung
erforderlich.

Das Entgelt beträgt 230 Euro je Teilnehmer (Kommune, Eigenbetrieb, AÖR, ZwV) plus
einen Zuschlag fürjede Abnahmestelle ab der 5. Abnahmestelle in Höhe von je 14 Euro.
Sollte die Durchführung der Ausschreibung noch vor der Vergabebekanntmachung gestoppt
werden, werden für bis dahin erbrachte Leistungen (insbesonderedie Zusammenstellung
und Prüfung der Abnahmestellen) pauschal 10 Euro je Abnahmestelle in Rechnung gestellt.
Das gleiche gilt bei vorzeitiger Stornierung des Auftrags. (Alle Beträge netto zzgl.
gesetzlicher Umsatzsteuer).
Wie bisher wird. die Ausschreibung von Bioerdgas (Erdgas mit einer Beimischung von mind.
1 0% Biogas) angeboten (siehe dazu ausführlich Anlage 5).
Die Beschaffung für alle Modelle erfolgt als europaweite Ausschreibung über ein
Dynamisches Beschaffungssystem nach § 22 if VgV angeboten (siehe Anlage 4).
Dieses hat den großen Vorteil, dass darüber zeitlich gestaffelt mehrere Einzelwettbewerbe
gestartet werden können, um im Idealfall ein jeweils günstiges Marktumfeld zu "treffen". Wie
bisher werden mehrere Lose nach technischen und/oder regionalen Aspekten gebildet,
die - anders als bisher - nicht zu einem Zeitpunkt am Markt platziert werden, sondern in
mehreren Einzelwettbewerben. Über dies alles entscheidet die Kommunalberatung
gemeinsam mit switch.on nach Eingang aller Aufträge, soweit erforderlich und geboten in
Abstimmung mit den betreffenden Auftraggebern unter Berücksichtigung ihrer Anregungen
(z.B. was die Bildung von Regionallosen).
Wie in der Ausschreibungskonzeption dargestellt, erfolgt die Ausschreibung - wie bisher - in
Form einer sogenannten strukturierten Beschaffung, allerdings mit einigen Modifikationen
aufgrund der Erfahrungen aus den Krisenjahren 2022/23. Die Grundstruktur bleibt
unverändert. Die Wertung der Angebote basiert auf dem Angebotspreis für die einzelnen
Lieferjahre in Form eines Aufschlags auf den Börsenpreis zu einem vorgegebenen
Referenztag sowie dem Grundpreis. Auf Basis dieser Angebotspreise wird der tatsächliche
Arbeitspreis für jedes Lieferjahr jeweils im Dezember des Vorjahres auf der Grundlage der
tatsächlichen Preisentwicklung im Vorjahreszeitraum (als Durchschnittswert einer
vordefinierten Anzahl an Handelstagen) hergeleitet (= fiktiver Beschaifungspreis). Ist also
das Erdgas seit derAusschreibung günstiger geworden, sinkt auch der Arbeitspreis, und
umgekehrt. Dies dient dem fairen Interessenausgleich zwischen Lieferanten und
Abnehmern. Der fiktive Beschaffungspreis wird für jedes Lieferjahr auf der Basis von
Börsenpreisen an einer vordefinierten Anzahl an Handelstagen ermittelt. Für das Lieferjahr
2026 sind dies 6 Handelstage im 2. Halbjahr 2025, für die Lieferjahre 2027 und 2028 jeweils
12 Handelstage im jeweiligen Vorjahreszeitraum. Der Korridor für die
Minder-/Mehrmengenregelung liegt zwischen 95 % bis 105 % der Verbrauchsprognose.
Bei den danach ermittelten Arbeitspreisen handelt es sich um den reinen Energielieferpreis.
Hinzu kommen insbesondere die Netznutzungsentgelte sowie die Steuern, Umlagen und
sonstigen Abgaben, die dann den Lieferpreis ergeben. Durch Abtrennung der
Netznutzungsentgelte wird den regional unterschiedlichen Gegebenheiten Rechnung
getragen. Somit wird sich der Lieferpreis bei gleichem Angebot und Lieferanten regional je
nach Verteilnetzbetreiber unterscheiden.



Um den Anforderungen des Gesetzes zur Einsparung von Energie und zur Nutzung
erneuerbarer Energien zur Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden
(Gebäudeenergiegesetz - GEG) Rechnung zu tragen, wird auch Erdgas mit einem Anteil
von 10 % Biogas (Bioerdgas) ausgeschrieben. Die konkrete Festlegung, ob und welche
Abnahmestellen Bioerdgas ausgeschrieben werden sollen, erfolgt Basis dieses Beschlusses
im Zuge der weiteren Datenerfassung.
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